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Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

07.12.2023 Anhörung 

 
 

Beantwortung einer Anfrage von Dr. Norbert Pranzas, SPD aus dem Ausschuss 
Stadtentwicklung und Verkehr am 16.11.2023 zu Haushaltsansätzen für die Stadtpark 
Norderstedt GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung des Ausschuss Stadtentwicklung und Verkehr am 16.11.2023 wurde ange-

fragt, warum sich die finanziellen Zuwendungen an die Stadtpark GmbH im nächsten Haus-

halt 2024/25 erhöhen. 

Antwort der Verwaltung: 

Der Fachbereich Natur und Landschaft ist für diverse Biotopthemen (Heideflächen, Grund-
wassermessstellen und Gewässer) innerhalb des Stadtparks fachlich, vertraglich und finan-
ziell verantwortlich. Die Begleitung und Ausführung der Pflegemaßnahmen findet in enger 
Abstimmung mit dem Parkmanagement der Stadtpark GmbH statt. 

Seit 2023 besteht eine vertragliche Regelung, dass die dafür erforderlichen Bau- und Dienst-
leistungen direkt durch die Stadtpark GmbH vergeben und abgerechnet werden. Der perso-
nelle Aufwand bei Stadt und Stadtpark GmbH zur Koordinierung der Schnittstellen kann 
dadurch reduziert werden. Der Fachbereich Natur und Landschaft ist weiterhin finanziell und 
für die fachliche Überwachung der Maßnahmen zuständig. 

Aufgrund der neuen vertraglichen Regelungen ändert sich die Finanzierung lediglich in dem 
Sinne, dass aus einer Unterhaltungsmaßnahme der Stadt (bisher unter 551000.522100) ein 
Zuschuss an die Stadtpark GmbH (551000.531500) wird. Das Unterhaltskonto wird entspre-
chend entlastet. 

Die im Konto 551000.531500 für die Jahre 2024ff dargestellten Ansätze setzen sich ab 2024 
somit aus zwei Beträgen zusammen: Den Unterhaltungskosten für den Gesamtpark (2024: 
530.000 €, 2025: 538.000 €) sowie den o.g. pauschalen Kosten für die Biotoppflege (54.000 
€ / Jahr). 

Die jährliche Steigerung des Ansatzes für den Gesamtpark ergibt sich aus der allgemeinen 
Inflationsrate (Basiswert Vertag 2007: 369.000 €). Von 2023 auf 2024 ergab sich zudem auf-
grund der zurückliegenden Inflation ein ungewöhnlich hoher Anstieg. 
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